
Bebauungsplanverfahren „Schreibaum 1. ÄNDERUNG“ 

ABWÄGUNGSTABELLE ZUR ZWISCHENABWÄGUNG  

Bearbeitungsstand: 24.05.2024 

 

zu den eingegangenen Anregungen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit  

vom 12.03.2020 bis 17.06.2020 

(gem. § 3 Abs. 1 BauGB) 

und der 

frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

vom 06.03.2020 bis 14.04.2020 

(gem. § 4 Abs. 1 BauGB) 

zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften  

Vorentwurf vom 12.09.2019, noch unter dem Namen „Schreibaum 1. ÄNDERUNG UND 

ERWEITERUNG“ der Stadt Weinstadt 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Schreiben vom 

1 Landratsamt Rems-Murr-Kreis – Baurecht und Strukturentwicklung 28.04.2020 

2.1 Regierungspräsidium Stuttgart Referat 21 – Höhere Raumordnungsbehörde 
02.04.2020 

2.2 Regierungspräsidium Stuttgart Abteilung 4 – Straßenwesen und Verkehr 14.04.2020 

2.3 Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege – 

2.4 Regierungspräsidium Stuttgart Abteilung 5 – Umwelt 07.04.2020 

3 Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg 03.04.2020 

4 Verband Region Stuttgart 09.04.2020 

5 Planungsverband Unteres Remstal  05.05.2020 

6 Rettungsleitstelle Rems-Murr – 

7 Abfallwirtschaftsgesellschaft Rems-Murr-Kreis mbH 27.03.2020 

8 Stadtwerke Weinstadt 19.03.2020 

9 Stadtentwässerung Weinstadt – 

10 Zweckverband Landeswasserversorgung 06.03.2020 

11 Zweckverband Wasserversorgung NOW Nordostwürttemberg 16.03.2020 

12 Ehrenamtl. Denkmalpfleger  09.03.2020 

13 Polizeipräsidium Aalen - Sachbereich Verkehr – 

14 Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) 13.03.2020 

15 Handwerkskammer Stuttgart 20.03.2020 

16 I H K Bezirkskammer Rems-Murr – 

17 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – 

18 Vermögen und Bau Baden-Württemberg – 

19 amprion 13.03.2020 

20 Deutsche Telekom AG, T-Com Technische Infrastruktur – 

21 E-Plus Mobilfunk GmbH  31.03.2020 

22 Netze BW GmbH Region Alb-Neckar – 

23 Süwag Netzservice GmbH Netzplanung/ Baukoordination 09.03.2020 

24 TransnetBW GmbH 25.03.2020 
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Nr. Name Schreiben vom 

25 Unitymedia BW GmbH / Vodafone BW GmbH 02.04.2020/04.02.2021 

26 Deutsche Bahn AG 09.04.2020 

27 Gemeinde Aichwald 16.03.2020 

28 Gemeinde Baltmannsweiler – 

29 Gemeinde Remshalden – 

30 Gemeinde Winterbach 16.03.2020 

31 Gemeinde Korb 16.03.2020 

32 Stadt Waiblingen – 

33 Stadt Kernen im Remstal – 

 

Folgende Verbände / Vereine wurden im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gesondert informiert: 

Nr. Name Schreiben vom 

V1 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 06.04.2020 

V2 Naturschutzbund Deutschland LV Baden Württemberg e.V. (NABU) 06.04.2020 

V3 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V.(LNV) 06.04.2020 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Amt für Umweltschutz 

Zu Naturschutz und Landschaftspflege 

Der Umweltbericht wird dem Bebauungsplan zum Verfahrensstand 

Entwurf als Anlage beigefügt. 

 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wird dem Bebauungsplan 

zum Verfahrensstand Entwurf als Anlage beigefügt. Die Ergebnisse 

werden in den Umweltbericht und den Bebauungsplan einfließen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

Zu Immissionsschutz 

Kenntnisnahme, dass der Ausschluss von Wohnnutzung begrüßt 

wird.  

Das Lärmschutzgutachten wird dem Bebauungsplan zum 

Verfahrensstand Entwurf als Anlage beigefügt.  

Zu Grundwasserschutz  

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Textteil unter 

C Hinweise ergänzt.  

Zu Bodenschutz 

 

 

Der Umweltbericht mit der Behandlung des Schutzguts Boden liegt 

zur Offenlage vor.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Textteil unter 

C Hinweise ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

Zu Altlasten und Schadensfällen 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Zu Kommunale Abwasserbeseitigung 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

 

Die Erschließung kann gemäß dem Bestand im Mischsystem 

entwässert werden. Dies begründet sich in folgenden 

Randfaktoren: 

 Der aktuell überplante Bereich ist Teil eines im 

Mischsystem genehmigten Bebauungsplangebietes. 

 Die potenziell zukünftig hinzukommende Fläche im Westen 

sowie die Gesamtfläche des Gebietes hat eine 

überschaubare Größe. 

 Die Kosten für eine zusätzliche Regenwasserableitung 

würden die übrigen Erschließungskosten bei weitem 

übersteigen. 

Als Auflage des Landratsamtes sind im Bebauungsplan 

begrünte Dachflächen für alle Grundstücke festzusetzten, um 

den Regenwasserabfluss in den Kanal zu drosseln.  

Dies entspricht auch dem Vorschlag des Geotechnischen 

Übersichtsgutachtens zum Bebauungsplangebiet von 

TerraConcept Consult GmbH April 2021, welches die 

Versickerungseigenschaften des Untergrunds als nicht 

geeignet einstuft und Retentionsmöglichkeiten vorschlägt.  

Es werden die Dachbegrünungen und die erforderlichen 

Retentionszisternen im Bebauungsplan festgesetzt. 

 

Zu Gewässerbewirtschaftung und Hochwasserschutz: 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen  

 

2. Landwirtschaftsamt 

Kenntnisnahme, dass keine grundsätzlichen Bedenken 

bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung  

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

 

3. Straßenbauamt 

Der Hinweis auf die Anbaubeschränkung an die Landesstraße ist 

bereits im Planteil des Bebauungsplanes enthalten. Die gewerblichen 

Flächen, die sich innerhalb der Anbaubeschränkung befinden, 

entsprechen dem Bestand. Es sind dort bereits gewerbliche 

Stellplatzflächen vorhanden.   

 

 

Die Stadt Weinstadt wurde im Zuge der frühzeitigen Unterrichtung 

intern beteiligt. 

 

4. Amt für Vermessung und Flurneuordnung 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Bereits 

berücksichtigt 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

2.1 

Regierungspräsidium Stuttgart  

Referat 21 – Höhere Raumordnungsbehörde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Erstellung des Bebauungsplans wurden die genannten 

Punkte ausreichend gewürdigt und in der Begründung ausgeführt.  

Das Regierungspräsidium erhält nach Inkrafttreten des Planes eine 

Mehrfertigung der Planunterlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

2.2 

Regierungspräsidium Stuttgart  

Abteilung 4 – Straßenwesen und Verkehr: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis der Anbaubeschränkung an die Landesstraße ist bereits 

im Planteil des Bebauungsplanes aufgenommen.  

Der Hinweis zur Blendfreiheit ist bereits im Textteil unter dem Punkt 

„Werbeanlagen“ in den Örtlichen Bauvorschriften enthalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits 

berücksichtigt 

Bereits 

berücksichtigt 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Umweltbericht wird dem Bebauungsplan zum Verfahrensstand 

Entwurf als Anlage beigefügt. 

Das Plangebiet ist in der aktuellen Auskunftsdatei der LUBW nicht 

mehr als Fläche mit Bedeutung für den Biotopverbund dargestellt. 

(https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de). Den Aspekten des 

Biopopverbunds wird im Rahmen der Vermeidungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen gleichwohl Rechnung getragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2.4 

 

 

 

s.o. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Ausnahmen 

nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder Befreiungen nach § 67 BNatSchG 

sind nicht erforderlich.  

 

Die spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung (SaP) sowie der 

Umweltbericht werden dem Bebauungsplan zum Verfahrensstand 

Entwurf als Anlage beigefügt.  

 

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen, das Landratsamt 

Rems-Murr-Kreis wird im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 

beteiligt.  

 

 

 

- Das mögliche Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen wurde 

im Zuge der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

untersucht. Soweit erforderlich und rechtlich zulässig, werden 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 Abs. 5 Satz 3 

BNatSchG im Bebauungsplan festgesetzt. Die 

Ausgleichsmaßnahme CEF2 erfolgt auf einer planexternen 

Fläche. Da sich diese Fläche im Eigentum der Gemeinde 

befindet, ist die Umsetzung der Maßnahme sicher. Sie ist mit der 

unteren Naturschutzbehörde bereits abgestimmt. Im Übrigen hat 

die Konfliktbewältigung mit dem Artenschutzrecht auf 

Genehmigungsebene zu erfolgen, da der Festsetzungskatalog 

des BauGB und der BauNVO der Gemeinde keine unbegrenzten 

Festsetzungsmöglichkeiten einräumt. Die erforderlichen 

artenschutzrechtlichen Maßnahmen bei der Planumsetzung 

werden als Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

- Entsprechende Hinweise zum Vogelschutz und 

Kollisionsrisikovermeidung wurden in die Hinweise 

aufgenommen. 

 

- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an die 

Erschließungsplanung weitergeleitet.  
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2.4 

 

 

 

- Auf Grundlage der SaP ist das Anbringen von Nistkäsen nicht 
notwendig, da sämtliche Gehölzbestände mit potenziellen 
Quartiermöglichkeiten für baumhöhlen- und spaltenbewohnende 
Vogel- und Fledermausarten erhalten werden können.   

 

- Für das geplante Gewerbegebiet wird eine Pflanzliste mit 

standortgerechten Gehölzen festgesetzt.  

 

- Eine dauerhafte extensive Begrünung von Dächern mit einer 

Neigung von 0-10° ist bereits im Textteil des Bebauungsplans 

festgesetzt. 

 

Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis wird im Zuge des 

Bebauungsplanverfahrens beteiligt. Abstimmungen haben 

stattgefunden.  

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

Bereits 

berücksichtigt 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 3 

 

 

 

Geotechnik 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden unter den Hinweisen in 

den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boden 

Kenntnisnahme, dass keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

vorgetragen werden. 

Mineralische Rohstoffe 

Kenntnisnahme, dass keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 3 

 

 

 

Das in der Anlage mitgesendete Merkblatt für Planungsträger hat keine 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan, weshalb es nicht in die 

Abwägungstabelle mit aufgenommen wird. 

 

Grundwasser 

 

Kenntnisnahme, dass keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

vorgetragen werden. 

 

Bergbau 

Kenntnisnahme, dass das Plangebiet nicht von Altbergbau oder 

Althohlräumen betroffen ist. 

 

Geotopschutz 

Kenntnisnahme, dass die Belange des geowissenschaftlichen 

Naturschutzes nicht tangiert werden. 

 

Allgemeine Hinweise 

 

Dem Geotop-Kataster sind für den Planbereich keine weiteren 

Informationen zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

Das Merkblatt wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

4 

Verband Region Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Planung den regionalplanerischen Zielen 

zum jetzigen Planungsstand nicht entgegenstehen.  

Der Verband Region Stuttgart erhält nach Inkrafttreten des Planes 

eine Mehrfertigung der Planunterlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

5 

Planungsverband Unteres Remstal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Anregungen oder Bedenken bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Diese betreffen die 

nachgeordneten Ausführungsplanungen und sind nicht Gegenstand 

des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens.  

Kenntnisnahme, dass keine Einwände bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Einwände bestehen.  

 

 

Die Ausführungen zur derzeitigen Situation werden zur Kenntnis 

genommen. Die Erschließung der Gebiete wurde parallel zum 

Bebauungsplan geplant.  

 

 

Die Stadtwerke Weinstadt werden im Zuge des 

Bebauungsplanverfahrens weiter beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

10 

Zweckverband Landeswasserversorgung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Belange des Zweckverbandes 

Landeswasserversorgung nicht betroffen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

11 

Zweckverband Wasserversorgung NOW Nordostwürttemberg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass sich im Plangebiet keine Anlagen 

beziehungsweise Fernwasserleitungen der NOW befinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

12 

Ehrenamtl. Denkmalpfleger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass seitens der Denkmalpflege keine Bedenken 

gegenüber der vorgesehenen Veränderung und Erweiterung 

bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

14 

Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Einwände bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

15 

Handwerkskammer Region Stuttgart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken oder Anregungen bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

19 

Amprion GmbH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Hochspannungsleitungen der Amprion 

GmbH im Plangebiet verlaufen und keine Planungen vorliegen.  

 

Die Leitungsträger wurden im Zuge der frühzeitigen Beteiligung 

beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Bereits 

berücksichtigt 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 
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Telefónica Germany GmbH & Co. OHG: 

 

 

 

 

 

 

Im nordöstlichen Teil verlaufen die Richtfunkverbindungen 509556205 

und 509556206 durch das Plangebiet. In diesem Teil des Plangebiets 

sind maximal zulässige Gebäudehöhen von 20 bzw. 16 m 

zugelassen. 

Die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen befindet sich in einem 

vertikalen Korridor zwischen 10 m und 40 m über Grund. Entlang der 

Richtfunkverbindungen ist ein horizontaler Schutzkorridor zur 

Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und ein 

vertikaler Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/- 15 m 

einzuhalten. Die Einhaltung der Schutzabstände ist aufgrund der 

maximal zulässigen Gebäudehöhen von 16 bis 26 m nicht 

gewährleistet. 

Die Stadt erkennt das hohe öffentliche Interesse an einer 

flächendeckenden angemessenen und ausreichenden Versorgung 

mit Dienstleistungen des Mobilfunks an. Die Funktionsfähigkeit des 

Mobilfunknetzes muss daher sichergestellt sein. Die Errichtung von 

baulichen Anlagen in den Schutzabständen der 

Richtfunkverbindungen führt jedoch nicht zu einem Totalausfall des 

Mobilfunknetzes. Dies wird auch vom betroffenen 

Mobilfunkunternehmen nicht behauptet. Die Errichtung von baulichen 

Anlagen kann allenfalls zur Abschwächung des Signals führen. Dies 

ist hinnehmbar. Insoweit geht das planerische Interesse an einer 

möglichst effektiven Flächennutzung im Gewerbegebiet vor. Hinzu 

kommt, dass die Bundesnetzagentur bei Bauwerken unter 20 m die 

Beeinflussung von Richtfunkstrecken als nicht sehr wahrscheinlich 

erachtet. Die maximal zulässigen Gebäudehöhen betragen im 

Bereich der Richtfunkverbindung selbst nur 16 bis 20 m. Allenfalls der 

Schutzkorridor kann von Gebäuden bis 26 m Höhe betroffen sein. 

Das spricht einmal mehr für eine äußert geringe Betroffenheit der 

Richtfunkverbindung.  

Im Übrigen können auch noch im Genehmigungsverfahren 

Maßnahmen zum Schutz der Richtfunkverbindung ergriffen werden 

(z.B. Umleitung der Richtfunkverbindung).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb des 

Bebauungsplan- 

verfahrens 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

21 
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Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

21 
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Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen 

werden.  

Eine Beteiligung der Syna GmbH am weiteren 

Bebauungsplanverfahren findet nicht statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

24 

TransnetBW GmbH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die TransnetBW GmbH im Geltungsbereich 

keine Hochspannungsfreileitung betreibt.  

Für das Plangebiet wird ein Umweltbericht erstellt und dem 

Bebauungsplan zum Verfahrensstand Entwurf als Anlage beigefügt. 

Die TransnetBW GmbH wird im Zuge der Offenlage zum 

Bebauungsplan-Entwurf erneut beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

 

Berücksichtigung 
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Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.   

 

Die Vodafone BW GmbH wird am Verfahren weiter beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die Vodafone BW GmbH wird am Verfahren weiter beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter Berücksichtigung der 

Hinweise und Anregungen keine Einwendungen bestehen.  

 

 

 

Die Anregungen werden berücksichtigt, entsprechende Hinweise 

werden in den Textteil unter Hinweise aufgenommen.  

Der Hinweis zur Blendfreiheit ist bereits im Textteil unter dem Punkt 

„Werbeanlagen“ in den Örtlichen Bauvorschriften enthalten. Dieser 

wird dahingehend ergänzt, dass im Zusammenhang mit 

Werbeanlagen stehende Beleuchtungen auch zum 

Bahnbetriebsgelände hin blendfrei zu gestalten sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 
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Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

26 

 

 

 

 

 

Die Anregung zu Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen und Wegen 

sowie die Anregung Beteiligung der Deutschen Bahn AG und der 

Kabel- und Leitungsprüfung werden in den Textteil unter Hinweise 

aufgenommen. 

 

 

Die Ergebnisse werden nach Inkrafttreten des Bebauungsplans 

mitgeteilt. Eine Beteiligung am weiteren Verfahren findet statt.  

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Berücksichtigung 



Stadt Weinstadt Bewertung der Anregungen 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Schreibaum 1. Änderung“ 36/43 

 

Nr. 
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Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 
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Gemeindeverwaltung Aichwald: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Gemeinde Aichwald keine Anregungen hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

30 

Gemeinde Winterbach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass seitens der Gemeinde Winterbach keine 

Anregungen und Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

31 

Gemeinde Korb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Anregungen oder Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

V1 – 

V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine vertiefende Untersuchung und Auswertung wird dem 

Bebauungsplan zum Verfahrensstand Entwurf beigefügt.  

Angaben zur Eidechsenmaßnahmenfläche sind dem Fachbeitrag zur 

Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) „Schreibaum 1. 

Änderung“, Stadt Weinstadt. Peter Endl, Filderstadt, 07.05.2024 zu 

entnehmen. Dieser ist dem Bebauungsplanentwurf als Anlage 

beigefügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

Berücksichtigung 
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Nr. Anregungen der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

V1 – 

V3 

 

 

Nachweise der Schlingnatter konnten, ungeachtet der Ausbringung 

von Schlangenblechen, im Zuge der faunistischen Erfassung nicht 

erbracht werden. 

Im Rahmen der faunistischen Erfassungen konnten keine Nachweise 

beider Arten erbracht werden. Dementsprechend sind keine CEF-

Maßnahmen für diese beiden Arten erforderlich.  

Für die Zauneidechse, Brutvogelarten, Fledermäuse sind die 

artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen dem Fachbeitrag zur 

Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) zu entnehmen. 

Dieser ist dem Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. Gemäß 

dem Gutachten ist der Erfolg der Maßnahmen ist durch ein 

umfangreiches Monitoring zu dokumentieren. Dies betrifft allerdings 

erst die Ebene der Vorhabenverwirklichung.  

Beide Arten (Bluthänfling und Klappergrasmücke) wurden nicht als 

Brutvogelarten im Gebiet nachgewiesen. Für die, im Rahmen der 

faunistischen Erfassung, nachgewiesenen Arten (u.a. 

Sumpfrohrsänger, Dorngrasmücke) sind die auf Ebene der 

Bauleitplanung erforderlichen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

festgesetzt. Die Ausgleichsmaßnahme CEF2 erfolgt auf einer 

planexternen Fläche. Da sich diese Fläche im Eigentum der 

Gemeinde befindet, ist die Umsetzung der Maßnahme sicher. Sie ist 

mit der unteren Naturschutzbehörde bereits abgestimmt. Im Übrigen 

erfolgt die Lösung der artenschutzrechtlichen Konflikte auf der Ebene 

der Vorhabenverwirklichung im Rahmen der Genehmigungserteilung. 

Durch die saP konnte nachgewiesen werden, dass die Lösung von 

Konflikten mit den Vorgaben des Artenschutzrechts möglich ist. Der 

Festsetzungskatalog von BauGB und BauNVO lassen eine 

umfassende Konfliktlösung auf Planungsebene allerdings nicht zu.  

In den faunistischen Erfassungen wurde eine vollständige Erfassung 

sämtlicher Vogelarten (s. u.a. BIBBY, BURGESS & HILL; 1995, 

SÜDBECK ET AL. 2005) mit acht Begehungen durchgeführt. 

Weiterhin wurden die in der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung des 

Büros Trautner genannten Artengruppen vollständig untersucht. 

 

Eine Umwandlung der Streuobstbestände im Plangebiet ist nicht 

vorgesehen. Dafür werden auch keine planungsrechtlichen 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung

/ Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung

/ Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. Anregungen der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Voraussetzungen geschaffen. Die Regelungen zum Schutz von 

Streuobstwiesen nach § 33a NatSchG betreffen das 

Genehmigungsverfahren für konkrete Bauvorhaben. Da aktuell eine 

Umwandlung des Streuobstbestandes nicht absehbar ist, bedarf es 

keiner Konfliktlösung auf Planungsebene.   
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Nr. Anregungen der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

V1 – 

V3 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Dachbegrünung / Solarkollektoren / Photovoltaik 

Die Anregung wird insofern berücksichtigt, als dass im Textteil der 

Hinweis auf die Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen gemäß 

Klimaschutzgesetzt aufgenommen wird.  

 

Der Anmerkung zur intensiven Dachbegrünung wird folge geleistet 

und die Festsetzung entsprechend angepasst. 

 

Maßnahmen zum Artenschutz entlang der Bahn 

Der Umweltbericht und das Artenschutzgutachten liegen zum Entwurf 

vor. Die entsprechenden Maßnahmen werden in den Bebauungsplan 

aufgenommen. Im Rahmen der Offenlage gibt es die Möglichkeit, 

dazu Stellung zu nehmen.  

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Pflanzungen 

In den textlichen Festsetzungen wird auf eine Pflanzliste mit 

standortgerechten Gehölzen verwiesen. Kirsch-Lorbeersträucher sind 

in der Pflanzliste nicht genannt. Das Verbot Schottergärten anzulegen 

betrifft das Genehmigungsverfahren und ergibt sich unmittelbar aus § 

9 Abs. 1 Satz 1 LBO i.V.m. § 21a NatSchG.  

 

Pflanzbindung – Pflanzzwang 

Die Pflanzliste ist dem Textteil des Bebauungsplans als Anhang (E) 

beigefügt.  

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

Berücksichtigung  

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

V1 – 

V3 

 

 

 

 

Weitere Anmerkungen:  

Die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Kollisionen von 

Vögeln mit Glasscheiben betreffen das Genehmigungsverfahren. Die 

aufgezeigten Maßnahmen machen deutlich, dass sich die 

Kollisionsgefahr auf Genehmigungsebene durch Maßgaben durch 

vogelfreundlichen Bauweise lösen lässt. Für entsprechende 

Festsetzungen auf Planungsebene gibt es keine städtebauliche 

Rechtfertigung. Es wird daher davon abgesehen im Bebauungsplan 

konkrete Vermeidungsmaßnahmen festzusetzen.      

Entsprechende Hinweise zum Vogelschutz und 

Kollisionsrisikovermeidung wurden in die Hinweise aufgenommen. 

 

Der Umweltbericht inkl. Eingriffs- und Ausgleichsbilanz wird zum 

Entwurf nachgereicht. Die entsprechenden Maßnahmen werden in 

den Bebauungsplan aufgenommen.  

Im Rahmen der Offenlage gibt es die Möglichkeit, dazu Stellung zu 

nehmen. 

 

Das Plangebiet ist in der aktuellen Auskunftsdatei der LUBW nicht 

mehr als Fläche mit Bedeutung für den Biotopverbund dargestellt. 

(https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de). Den Aspekten des 

Biopopverbunds wird im Rahmen der Vermeidungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen gleichwohl Rechnung getragen.  

 

 

Die Maßnahmen wurden im Vorfeld mit dem Landratsamt Rems-Murr 

abgestimmt. Ein entsprechender Antrag auf Bestätigung der Eignung 

vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen ist nicht gefordert.  

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/

